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Nr. 07/2025 Gerolfingen, den 26.06.2025 
 
1. Bekanntmachung der Satzung für die öffentliche Entwässerungseinrichtung der 

Gemeinde Gerolfingen (Entwässerung – EWS) vom 03.06.2025 
Aufgrund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2, Abs. 2 und 3 der Gemeindeordnung (GO) 
sowie Art. 34 Abs. 2 Satz 1 des Bayerischen Wassergesetzes (BayWG) erlässt die Gemeinde 
Gerolfingen folgende Satzung: 

§ 1 
Öffentliche Einrichtung 

(1) Die Gemeinde betreibt eine öffentliche Einrichtung zur Abwasserbeseitigung (Entwässerungs-
einrichtung). 
(2) Art und Umfang der Entwässerungseinrichtung bestimmt die Gemeinde. 
(3) Zur Entwässerungseinrichtung gehören auch die im öffentlichen Straßengrund liegenden 
Teile der Grundstücksanschlüsse. 

§ 2 
Grundstücksbegriff, Verpflichtete 

(1) Grundstück im Sinn dieser Satzung ist jedes räumlich zusammenhängende und einem ge-
meinsamen Zweck dienende Grundeigentum desselben Eigentümers, das eine selbstständige 
wirtschaftliche Einheit bildet, auch wenn es sich um mehrere Grundstücke oder Teile von Grund-
stücken im Sinn des Grundbuchrechts handelt. Soweit rechtlich verbindliche planerische Vorga-
ben vorhanden sind, sind sie zu berücksichtigen. 
(2) Die in dieser Satzung für Grundstückseigentümer erlassenen Vorschriften gelten auch für 
Teileigentümer, Erbbauberechtigte, Wohnungseigentümer, Wohnungserbbauberechtigte, Nieß-
braucher und sonstige zur Nutzung eines Grundstücks dinglich Berechtigte. Von mehreren ding-
lichen Berechtigten ist jeder berechtigt und verpflichtet; sie haften als Gesamtschuldner. 

§ 3 
Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Satzung haben die nachstehenden Begriffe folgende Bedeutung: 
1. Abwasser 

ist das durch häuslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch in sei-
nen Eigenschaften veränderte Wasser und das bei Trockenwetter damit zusammen abflie-
ßende Wasser (Schmutzwasser) sowie das von Niederschlägen aus dem Bereich von be-
bauten oder befestigten Flächen gesammelt abfließende Wasser (Niederschlagswasser). 
Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht, für das in landwirtschaftlichen Betrieben an-
fallende Abwasser (einschließlich Jauche und Gülle), das dazu bestimmt ist, auf landwirt-
schaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Böden aufgebracht zu werden; nicht 
zum Aufbringen bestimmt ist insbesondere das häusliche Abwasser. 

2. Kanäle  
sind Mischwasserkanäle, Schmutzwasserkanäle oder Regenwasserkanäle einschließlich 
der Sonderbauwerke wie z. B. Schächte, Regenbecken, Pumpwerke, Regenüberläufe. 

3. Schmutzwasserkanäle 
dienen ausschließlich der Aufnahme und Ableitung von Schmutzwasser. 

4. Mischwasserkanäle 
sind zur Aufnahme und Ableitung von Niederschlags- und Schmutzwasser bestimmt. 

5. Regenwasserkanäle 
dienen ausschließlich der Aufnahme und Ableitung von Niederschlagswasser. 
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6. Sammelkläranlage 
ist eine Anlage zur Reinigung des in den Kanälen gesammelten Abwassers einschließlich 
der Ableitung zum Gewässer. 

7. Grundstücksanschlüsse 
sind 
– bei Freispiegelkanälen: 

die Leitungen vom Kanal bis zum Kontrollschacht. Ist entgegen § 9 Abs. 3 Satz 1 EWS 
kein Kontrollschacht vorhanden, endet der Grundstücksanschluss an der Grenze privater 
Grundstücke zum öffentlichen Straßengrund. 

– bei Druckentwässerung: 
die Leitungen vom Kanal bis zum Abwassersammelschacht. 

8. Grundstücksentwässerungsanlagen 
sind 
– bei Freispiegelkanälen: 

die Einrichtungen eines Grundstücks, die der Beseitigung des Abwassers dienen, bis 
einschließlich des Kontrollschachts. Hierzu zählt auch die im Bedarfsfall erforderliche He-
beanlage zur ordnungsgemäßen Entwässerung eines Grundstücks (§ 9 Abs. 4). Ist ent-
gegen § 9 Abs. 3 Satz 1 EWS kein Kontrollschacht vorhanden, endet die Grundstück-
sentwässerungsanlage an der Grenze privater Grundstücke zum öffentlichen Straßen-
grund. 

– bei Druckentwässerung: 
die Einrichtungen eines Grundstücks, die der Beseitigung des Abwassers dienen, bis 
einschließlich des Abwassersammelschachts. 

9. Kontrollschacht 
ist ein Übergabeschacht, der zur Kontrolle und Wartung der Anlage dient. 

10. Abwassersammelschacht (bei Druckentwässerung) 
ist ein Schachtbauwerk mit Pumpen- und Steuerungsanlage. 

11. Messschacht 
ist eine Einrichtung für die Messung des Abwasserabflusses oder die Entnahme von Abwas-
serproben. 

12. Abwasserbehandlungsanlage 
ist eine Einrichtung, die dazu dient, die Schädlichkeit des Abwassers vor Einleitung in den 
Kanal zu vermindern oder zu beseitigen. Hierzu zählen insbesondere Kleinkläranlagen zur 
Reinigung häuslichen Abwassers sowie Anlagen zur (Vor-)Behandlung gewerblichen oder 
industriellen Abwassers. 

13. Fachlich geeigneter Unternehmer 
ist ein Unternehmer, der geeignet ist, Arbeiten an Grundstücksentwässerungsanlagen fach-
kundig auszuführen. Voraussetzungen für die fachliche Eignung sind insbesondere 
– die ausreichende berufliche Qualifikation und Fachkunde der verantwortlichen techni-

schen Leitung, 
– die Sachkunde des eingesetzten Personals und dessen nachweisliche Qualifikation für 

die jeweiligen Arbeiten an Grundstücksentwässerungsanlagen, 
– die Verfügbarkeit der benötigten Werkzeuge, Maschinen und Geräte, 
– die Verfügbarkeit und Kenntnis der entsprechenden Normen und Vorschriften, 
– eine interne Qualitätssicherung (Weiterbildung, Kontrollen und Dokumentation). 
 

§ 4 
Anschluss- und Benutzungsrecht 

(1) Jeder Grundstückseigentümer kann verlangen, dass sein Grundstück nach Maßgabe dieser 
Satzung an die Entwässerungseinrichtung angeschlossen wird. Er ist berechtigt, nach Maßgabe 
der §§ 14 bis 17 das anfallende Abwasser in die Entwässerungseinrichtung einzuleiten. 
(2) Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstücke, die durch 
einen Kanal erschlossen sind. Der Grundstückseigentümer kann unbeschadet weiter gehender 
bundes- und landesgesetzlicher Vorschriften nicht verlangen, dass neue Kanäle hergestellt oder 
bestehende Kanäle geändert werden. Welche Grundstücke durch einen Kanal erschlossen wer-
den, bestimmt die Gemeinde. 
(3) Ein Anschluss- und Benutzungsrecht besteht nicht, 
1. wenn das Abwasser wegen seiner Art oder Menge nicht ohne Weiteres von der Entwässe-

rungseinrichtung übernommen werden kann und besser von demjenigen behandelt wird, bei 
dem es anfällt oder 
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2. solange eine Übernahme des Abwassers technisch oder wegen des unverhältnismäßig ho-
hen Aufwands nicht möglich ist. 

(4) Die Gemeinde kann den Anschluss und die Benutzung versagen, wenn die gesonderte Be-
handlung des Abwassers wegen der Siedlungsstruktur das Wohl der Allgemeinheit nicht beein-
trächtigt. 

§ 5 
Anschluss- und Benutzungszwang 

(1) Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflichtet, bebaute Grundstücke an die Entwäs-
serungseinrichtung anzuschließen (Anschlusszwang). Ein Anschlusszwang besteht nicht, wenn 
der Anschluss rechtlich oder tatsächlich unmöglich ist. 
(2) Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflichtet, auch unbebaute Grundstücke an die 
Entwässerungseinrichtung anzuschließen, wenn Abwasser anfällt. 
(3) Ein Grundstück gilt als bebaut, wenn auf ihm bauliche Anlagen, bei deren Benutzung Abwas-
ser anfallen kann, dauernd oder vorübergehend vorhanden sind. 
(4) Bei baulichen Maßnahmen, die eine Veränderung der Abwassereinleitung nach Menge oder 
Beschaffenheit zur Folge haben, muss der Anschluss vor dem Beginn der Benutzung des Baus 
hergestellt sein. In allen anderen Fällen ist der Anschluss nach schriftlicher Aufforderung durch 
die Gemeinde innerhalb der von ihr gesetzten Frist herzustellen. 
(5) Auf Grundstücken, die an die Entwässerungseinrichtung angeschlossen sind, ist im Umfang 
des Benutzungsrechts alles Abwasser in die Entwässerungseinrichtung einzuleiten (Benutzungs-
zwang). Verpflichtet sind der Grundstückseigentümer und alle Benutzer der Grundstücke. Sie 
haben auf Verlangen der Gemeinde die dafür erforderliche Überwachung zu dulden. 
(6) Der Anschluss- und Benutzungszwang gilt nicht für Niederschlagswasser, soweit dessen Ver-
sickerung oder anderweitige Beseitigung ordnungsgemäß möglich ist. 
 

§ 6 
Befreiung von Anschluss- oder Benutzungszwang 

(1) Von der Verpflichtung zum Anschluss oder zur Benutzung wird auf Antrag ganz oder zum Teil 
befreit, wenn der Anschluss oder die Benutzung aus besonderen Gründen auch unter Berück-
sichtigung der Erfordernisse des Gemeinwohls nicht zumutbar ist. Der Antrag auf Befreiung ist 
unter Angabe der Gründe schriftlich bei der Gemeinde einzureichen. 
(2) Die Befreiung kann befristet, unter Bedingungen, Auflagen und Widerrufsvorbehalt erteilt wer-
den. 

§ 7 
Sondervereinbarungen 

(1) Ist der Grundstückseigentümer nicht zum Anschluss oder zur Benutzung berechtigt oder ver-
pflichtet, kann die Gemeinde durch Vereinbarung ein besonderes Benutzungsverhältnis begrün-
den. 
(2) Für dieses Benutzungsverhältnis gelten die Bestimmungen dieser Satzung und der Beitrags- 
und Gebührensatzung entsprechend. Ausnahmsweise kann in der Sondervereinbarung Abwei-
chendes bestimmt werden, soweit dies sachgerecht ist. 
 

§ 8 
Grundstücksanschluss 

(1) Der Grundstücksanschluss wird, soweit er nicht nach § 1 Abs. 3 Bestandteil der Entwässe-
rungseinrichtung ist, vom Grundstückseigentümer hergestellt, verbessert, erneuert, geändert und 
unterhalten sowie stillgelegt und beseitigt; § 9 Abs. 2 und 6 sowie §§ 10 bis 12 gelten entspre-
chend. 
(2) Die Gemeinde bestimmt Zahl, Art, Nennweite und Führung der Grundstücksanschlüsse. Sie 
bestimmt auch, wo und an welchen Kanal anzuschließen ist. Begründete Wünsche des Grund-
stückseigentümers werden dabei nach Möglichkeit berücksichtigt. Soll auf Verlangen des Grund-
stückseigentümers ein zusätzlicher Grundstücks(teil)anschluss im öffentlichen Straßengrund her-
gestellt werden, kann die Gemeinde verlangen, dass die näheren Einzelheiten einschließlich der 
Kostentragung vorher in einer gesonderten Vereinbarung geregelt werden. 
(3) Jeder Grundstückseigentümer, dessen Grundstück an die Entwässerungseinrichtung ange-
schlossen oder anzuschließen ist, muss die Verlegung von Grundstücksanschlüssen, den Einbau 
von Schächten, Schiebern, Messeinrichtungen und dergleichen und von Sonderbauwerken zu-
lassen, ferner das Anbringen von Hinweisschildern dulden, soweit diese Maßnahmen für die ord-
nungsgemäße Beseitigung des auf seinem Grundstück anfallenden Abwassers erforderlich sind. 
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§ 9 
Grundstücksentwässerungsanlage 

(1) Jedes Grundstück, das an die Entwässerungseinrichtung angeschlossen wird, ist vorher vom 
Grundstückseigentümer mit einer Grundstücksentwässerungsanlage zu versehen. Wird das 
Schmutzwasser über die Entwässerungseinrichtung abgeleitet, aber keiner Sammelkläranlage 
zugeführt, ist die Grundstücksentwässerungsanlage mit einer Abwasserbehandlungsanlage aus-
zustatten. 
(2) Die Grundstücksentwässerungsanlage und die Abwasserbehandlungsanlage im Sinn des 
Abs. 1 Satz 2 sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik herzustellen, zu betrei-
ben, zu verbessern, zu erneuern, zu ändern, zu unterhalten, stillzulegen oder zu beseitigen. Für 
die Reinigungsleistung der Abwasserbehandlungsanlage im Sinn des Abs. 1 Satz 2 ist darüber 
hinaus der Stand der Technik maßgeblich. 
(3) Am Ende der Grundstücksentwässerungsanlage ist ein Kontrollschacht zu errichten. Die Ge-
meinde kann verlangen, dass anstelle oder zusätzlich zum Kontrollschacht ein Messschacht zu 
erstellen ist. Bei Druckentwässerung gelten Sätze 1 und 2 nicht, wenn die Kontrolle und Wartung 
der Grundstücksentwässerungsanlage über den Abwassersammelschacht durchgeführt werden 
kann. 
(4) Besteht zum Kanal kein ausreichendes Gefälle, kann die Gemeinde vom Grundstückseigen-
tümer den Einbau und den Betrieb einer Hebeanlage zur Entwässerung des Grundstücks verlan-
gen, wenn ohne diese Anlage eine ordnungsgemäße Beseitigung des Abwassers bei einer den 
allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechenden Planung und Ausführung des Kanal-
systems für die Gemeinde nicht möglich oder nicht wirtschaftlich ist. 
(5) Gegen den Rückstau des Abwassers aus der Entwässerungseinrichtung hat sich jeder An-
schlussnehmer selbst zu schützen. 
(6) Die Gemeinde darf zur Entlastung der öffentlichen Einrichtung bestimmen, dass Nieder-
schlagswasser nur mittels einer Oberflächenwasserrückhaltung gedrosselt eingeleitet wird. 
(7) Die Grundstücksentwässerungsanlage sowie Arbeiten daran dürfen nur durch fachlich geeig-
nete Unternehmer ausgeführt werden. Die Gemeinde kann den Nachweis der fachlichen Eignung 
verlangen. 

§ 10 
Zulassung der Grundstücksentwässerungsanlage 

(1) Bevor die Grundstücksentwässerungsanlage hergestellt oder geändert wird, sind der Ge-
meinde folgende Unterlagen in doppelter Fertigung einzureichen: 
a) Lageplan des zu entwässernden Grundstücks im Maßstab 1:1000, 
b) Grundriss- und Flächenpläne im Maßstab 1:100, aus denen der Verlauf der Leitungen und 

im Fall des § 9 Abs. 1 Satz 2 die Abwasserbehandlungsanlage ersichtlich sind, 
c) Längsschnitte aller Leitungen mit Darstellung der Entwässerungsgegenstände im Maßstab 

1:100, bezogen auf Normal-Null (NN), aus denen insbesondere die Gelände- und Kanalsoh-
lenhöhen, die maßgeblichen Kellersohlenhöhen, Querschnitte und Gefälle der Kanäle, 
Schächte, höchste Grundwasseroberfläche zu ersehen sind, 

d) wenn Gewerbe- oder Industrieabwasser oder Abwasser, das in seiner Beschaffenheit erheb-
lich vom Hausabwasser abweicht, zugeführt wird, ferner Angaben über 
– Zahl der Beschäftigten und der ständigen Bewohner auf dem Grundstück, wenn deren 

Abwasser miterfasst werden soll, 
– Menge und Beschaffenheit des Verarbeitungsmaterials, der Erzeugnisse, 
– die Abwasser erzeugenden Betriebsvorgänge, 
– Höchstzufluss und Beschaffenheit des zum Einleiten bestimmten Abwassers, 
– die Zeiten, in denen eingeleitet wird, die Vorbehandlung des Abwassers (Kühlung, Reini-

gung, Neutralisation, Dekontaminierung) mit Bemessungsnachweisen. 
Soweit nötig, sind die Angaben zu ergänzen durch den wasserwirtschaftlichen Betriebsplan (Zu-
fluss, Verbrauch, Kreislauf, Abfluss) und durch Pläne der zur Vorbehandlung beabsichtigten Ein-
richtungen. 

Die Pläne müssen den bei der Gemeinde aufliegenden Planmustern entsprechen. Alle Unterla-
gen sind vom Grundstückseigentümer und dem Planfertiger zu unterschreiben. Die Gemeinde 
kann erforderlichenfalls weitere Unterlagen anfordern. 
(2) Die Gemeinde prüft, ob die geplante Grundstücksentwässerungsanlage den Bestimmungen 
dieser Satzung entspricht. Ist das der Fall, erteilt die Gemeinde schriftlich ihre Zustimmung und 
gibt eine Fertigung der eingereichten Unterlagen mit Zustimmungsvermerk zurück; die Zustim-
mung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden. Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn 
die Gemeinde nicht innerhalb von drei Monaten nach Zugang der vollständigen Planunterlagen 
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ihre Zustimmung schriftlich verweigert. Entspricht die Grundstücksentwässerungsanlage nicht 
den Bestimmungen dieser Satzung, setzt die Gemeinde dem Grundstückseigentümer unter An-
gabe der Mängel eine angemessene Frist zur Berichtigung und erneuten Einreichung der geän-
derten Unterlagen bei der Gemeinde; Satz 3 gilt entsprechend. 
(3) Mit der Herstellung oder Änderung der Grundstücksentwässerungsanlage darf erst begonnen 
werden, wenn die Zustimmung nach Abs. 2 erteilt worden ist oder als erteilt gilt. Eine Genehmi-
gungspflicht nach sonstigen, insbesondere nach straßen-, bau- und wasserrechtlichen Bestim-
mungen bleibt durch die Zustimmung unberührt. 
(4) Von den Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 kann die Gemeinde Ausnahmen zulassen. 
 

§ 11 
Herstellung und Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlage 

(1) Der Grundstückseigentümer hat der Gemeinde den Beginn des Herstellens, des Änderns, des 
Ausführens größerer Unterhaltungsarbeiten oder des Beseitigens spätestens drei Tage vorher 
schriftlich anzuzeigen und gleichzeitig den Unternehmer zu benennen. Muss wegen Gefahr im 
Verzug mit den Arbeiten sofort begonnen werden, ist der Beginn innerhalb von 24 Stunden schrift-
lich anzuzeigen. 
(2) Die Gemeinde ist berechtigt, die Arbeiten zu überprüfen. Der Grundstückseigentümer hat zu 
allen Überprüfungen Arbeitskräfte, Geräte und Werkstoffe bereitzustellen. 
(3) Der Grundstückseigentümer hat die Grundstücksentwässerungsanlage vor Verdeckung der 
Leitungen auf satzungsgemäße Errichtung und vor ihrer Inbetriebnahme auf Mängelfreiheit durch 
einen nicht an der Bauausführung beteiligten fachlich geeigneten Unternehmer prüfen und das 
Ergebnis durch diesen bestätigen zu lassen. Dies gilt nicht, soweit die Gemeinde die Prüfungen 
selbst vornimmt; sie hat dies vorher anzukündigen. Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. Werden die 
Leitungen vor Durchführung der Prüfung auf satzungsgemäße Errichtung der Grundstücksent-
wässerungsanlage verdeckt, sind sie auf Anordnung der Gemeinde freizulegen. 
(4) Soweit die Gemeinde die Prüfungen nicht selbst vornimmt, hat der Grundstückseigentümer 
der Gemeinde die Bestätigungen nach Abs. 3 vor Verdeckung der Leitungen und vor Inbetrieb-
nahme der Grundstücksentwässerungsanlage unaufgefordert vorzulegen. Die Gemeinde kann 
die Verdeckung der Leitungen oder die Inbetriebnahme der Grundstücksentwässerungsanlage 
innerhalb eines Monats nach Vorlage der Bestätigungen oder unverzüglich nach Prüfung durch 
die Gemeinde schriftlich untersagen. In diesem Fall setzt die Gemeinde dem Grundstückseigen-
tümer unter Angabe der Gründe für die Untersagung eine angemessene Nachfrist für die Besei-
tigung der Mängel; Sätze 1 und 2 sowie Abs. 3 gelten entsprechend. 
(5) Die Zustimmung nach § 10 Abs. 2, die Bestätigungen des fachlich geeigneten Unternehmers 
oder die Prüfung durch die Gemeinde befreien den Grundstückseigentümer, den ausführenden 
oder prüfenden Unternehmer sowie den Planfertiger nicht von der Verantwortung für die vor-
schriftsmäßige und fehlerfreie Planung und Ausführung der Anlage. 
(6) Liegt im Fall des § 9 Abs. 1 Satz 2 die Bestätigung eines privaten Sachverständigen der Was-
serwirtschaft über die ordnungsgemäße Errichtung der Abwasserbehandlungsanlage gemäß den 
Richtlinien für Zuwendungen für Kleinkläranlagen vor, ersetzt diese in ihrem Umfange die Prüfung 
und Bestätigung nach Abs. 3 und Abs. 4. 

§ 12 
Überwachung 

(1) Der Grundstückseigentümer hat die von ihm zu unterhaltenden Grundstücksanschlüsse, 
Messschächte und Grundstücksentwässerungsanlagen, die an Misch- oder Schmutzwasserka-
näle angeschlossen sind, in Abständen von jeweils 20 Jahren ab Inbetriebnahme auf eigene Kos-
ten durch einen fachlich geeigneten Unternehmer auf Mängelfreiheit prüfen und das Ergebnis 
durch diesen bestätigen zu lassen. Für Anlagen in Wasserschutzgebieten gelten kürzere Ab-
stände entsprechend den Festlegungen in der jeweiligen Schutzgebietsverordnung; ist dort nichts 
geregelt ist die Dichtheit wiederkehrend alle fünf Jahre durch Sichtprüfung und alle zehn Jahre 
durch Druckprobe oder ein anderes gleichwertiges Verfahren nachzuweisen. Festgestellte Män-
gel hat der Grundstückseigentümer unverzüglich beseitigen zu lassen. Bei erheblichen Mängeln 
ist innerhalb von sechs Monaten nach Ausstellung der Bestätigung eine Nachprüfung durchzu-
führen. Die Gemeinde kann verlangen, dass die Bestätigung über die Mängelfreiheit und über die 
Nachprüfung bei festgestellten Mängeln vorgelegt werden. 
(2) Für nach § 9 Abs. 1 Satz 2 erforderliche Abwasserbehandlungsanlagen gelten die einschlä-
gigen wasserrechtlichen Bestimmungen, insbesondere Art. 60 Abs. 1 und 2 BayWG für Kleinklär-
anlagen. 
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(3) Der Grundstückseigentümer hat Störungen und Schäden an den Grundstücksanschlüssen, 
Messschächten, Grundstücksentwässerungsanlagen, Überwachungseinrichtungen und Abwas-
serbehandlungsanlagen unverzüglich der Gemeinde anzuzeigen. 
(4) Wird Gewerbe- oder Industrieabwasser oder Abwasser, das in seiner Beschaffenheit erheb-
lich vom Hausabwasser abweicht, der Entwässerungseinrichtung zugeführt, kann die Gemeinde 
den Einbau und den Betrieb von Überwachungseinrichtungen verlangen. Hierauf wird in der Re-
gel verzichtet, soweit für die Einleitung eine wasserrechtliche Genehmigung der Kreisverwal-
tungsbehörde vorliegt und die Ergebnisse der wasserrechtlich vorgeschriebenen Eigen- oder 
Selbstüberwachung der Gemeinde vorgelegt werden. 
(5) Unbeschadet der Abs. 1 bis 4 ist die Gemeinde befugt, die Grundstücksentwässerungsanla-
gen jederzeit zu überprüfen, Abwasserproben zu entnehmen sowie Messungen und Untersu-
chungen durchzuführen. Dasselbe gilt für die Grundstücksanschlüsse und Messschächte, wenn 
sie die Gemeinde nicht selbst unterhält. Die Gemeinde kann jederzeit verlangen, dass die vom 
Grundstückseigentümer zu unterhaltenden Anlagen in einen Zustand gebracht werden, der Stö-
rungen anderer Einleiter, Beeinträchtigungen der Entwässerungseinrichtung und Gewässerver-
unreinigungen ausschließt. Führt die Gemeinde aufgrund der Sätze 1 oder 2 eine Überprüfung 
der Grundstücksentwässerungsanlagen, der Messschächte oder der vom Grundstückseigentü-
mer zu unterhaltenden Grundstücksanschlüsse auf Mängelfreiheit durch, beginnt die Frist nach 
Abs. 1 Satz 1 mit Abschluss der Prüfung durch die Gemeinde neu zu laufen. 
(6) Die Verpflichtungen nach den Abs. 1 bis 5 gelten auch für den Benutzer des Grundstücks. 
 

§ 13 
Stilllegung von Entwässerungsanlagen auf dem Grundstück 

Sobald ein Grundstück an die Entwässerungseinrichtung angeschlossen ist, sind nicht der Ablei-
tung zur Entwässerungseinrichtung dienende Grundstücksentwässerungsanlagen sowie dazu-
gehörige Abwasserbehandlungsanlagen in dem Umfang außer Betrieb zu setzen, in dem das 
Grundstück über die Entwässerungseinrichtung entsorgt wird. § 9 Abs. 1 Satz 2 bleibt unberührt. 
 

§ 14 
Einleiten in die Kanäle 

(1) In Schmutzwasserkanäle darf nur Schmutzwasser, in Regenwasserkanäle nur Niederschlags-
wasser eingeleitet werden. In Mischwasserkanäle darf sowohl Schmutz- als auch Niederschlags-
wasser eingeleitet werden. 
(2) Den Zeitpunkt, von dem ab in die Kanäle eingeleitet werden darf, bestimmt die Gemeinde. 
 

§ 15 
Verbot des Einleitens, Einleitungsbedingungen 

(1) In die Entwässerungseinrichtung dürfen Stoffe nicht eingeleitet oder eingebracht werden, die 
– die dort beschäftigten Personen gefährden oder deren Gesundheit beeinträchtigen, 
– die Entwässerungseinrichtung oder die angeschlossenen Grundstücke gefährden oder be-
schädigen, 

– den Betrieb der Entwässerungseinrichtung erschweren, behindern oder beeinträchtigen, 
– die landwirtschaftliche oder gärtnerische Verwertung des Klärschlamms erschweren oder 
verhindern oder 

– sich sonst schädlich auf die Umwelt, insbesondere die Gewässer, auswirken. 
(2) Dieses Verbot gilt insbesondere für 
1. feuergefährliche oder zerknallfähige Stoffe wie Benzin oder Öl, 
2. infektiöse Stoffe, Medikamente, 
3. radioaktive Stoffe, 
4. Farbstoffe, soweit sie zu einer deutlichen Verfärbung des Abwassers in der Sammelkläran-

lage oder des Gewässers führen, Lösemittel, 
5. Abwasser oder andere Stoffe, die schädliche Ausdünstungen, Gase oder Dämpfe verbreiten 

können, 
6. Grund- und Quellwasser,  
7. feste Stoffe, auch in zerkleinerter Form, wie Schutt, Asche, Sand, Kies, Faserstoffe, Zement, 

Kunstharze, Teer, Pappe, Dung, Küchenabfälle, Schlachtabfälle, Treber, Hefe, flüssige 
Stoffe, die erhärten, 

8. Räumgut aus Leichtstoff- und Fettabscheidern, Jauche, Gülle, Abwasser aus Dunggruben 
und Tierhaltungen, Silagegärsaft, Blut aus Schlächtereien, Molke, 

9. Absetzgut, Räumgut, Schlämme oder Suspensionen aus Abwasserbehandlungsanlagen und 
Abortgruben unbeschadet gemeindlicher Regelungen zur Beseitigung der Fäkalschlämme, 
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10. Stoffe oder Stoffgruppen, die wegen der Besorgnis einer Giftigkeit, Langlebigkeit, Anreiche-
rungsfähigkeit oder einer krebserzeugenden, fruchtschädigenden oder erbgutverändernden 
Wirkung als gefährlich zu bewerten sind wie Schwermetalle, Cyanide, halogenierte Kohlen-
wasserstoffe, Polycyclische Aromaten, Phenole. 

Ausgenommen sind 
– unvermeidbare Spuren solcher Stoffe im Abwasser in der Art und in der Menge, wie sie auch 

im Abwasser aus Haushaltungen üblicherweise anzutreffen sind; 
– Stoffe, die nicht vermieden oder in einer Vorbehandlungsanlage zurückgehalten werden kön-

nen und deren Einleitung die Gemeinde in den Einleitungsbedingungen nach Abs. 3 oder 4 
zugelassen hat; 

– Stoffe, die aufgrund einer Genehmigung nach § 58 des Wasserhaushaltsgesetzes eingeleitet 
werden dürfen. 

11. Abwasser aus Industrie- und Gewerbebetrieben, 
– von dem zu erwarten ist, dass es auch nach der Behandlung in der Sammelkläranlage nicht 

den Mindestanforderungen nach § 57 des Wasserhaushaltsgesetzes entsprechen wird, 
– das wärmer als +35 °C ist, 
– das einen pH-Wert von unter 6,5 oder über 9,5 aufweist, 
– das aufschwimmende Öle und Fette enthält, 
– das als Kühlwasser benutzt worden ist. 

12. nicht neutralisiertes Kondensat aus ölbefeuerten Brennwert-Heizkesseln; das gilt nicht für 
Ölbrennwertkessel bis 200 kW, die mit schwefelarmem Heizöl EL betrieben werden, 

13. nicht neutralisiertes Kondensat aus gasbefeuerten Brennwert-Heizkesseln mit einer Nenn-
wertleistung über 200 kW. 

(3) Die Einleitungsbedingungen nach Abs. 2 Nr. 10 Satz 2 zweiter Spiegelstrich werden gegen-
über den einzelnen Anschlusspflichtigen oder im Rahmen einer Sondervereinbarung festgelegt. 
(4) Über Abs. 3 hinaus kann die Gemeinde in Einleitungsbedingungen auch die Einleitung von 
Abwasser besonderer Art und Menge ausschließen oder von besonderen Voraussetzungen ab-
hängig machen, soweit dies zum Schutz des Betriebspersonals, der Entwässerungseinrichtung 
oder zur Erfüllung der für den Betrieb der Entwässerungseinrichtung geltenden Vorschriften, ins-
besondere der Bedingungen und Auflagen des der Gemeinde erteilten wasserrechtlichen Be-
scheids, erforderlich ist. 
(5) Die Gemeinde kann die Einleitungsbedingungen nach Abs. 3 und 4 neu festlegen, wenn die 
Einleitung von Abwasser in die Entwässerungseinrichtung nicht nur vorübergehend nach Art oder 
Menge wesentlich geändert wird oder wenn sich die für den Betrieb der Entwässerungseinrich-
tung geltenden Gesetze oder Bescheide ändern. Die Gemeinde kann Fristen festlegen, innerhalb 
derer die zur Erfüllung der geänderten Anforderungen notwendigen Maßnahmen durchgeführt 
werden müssen. 
(6) Die Gemeinde kann die Einleitung von Stoffen im Sinn der Abs. 1 und 2 zulassen, wenn der 
Verpflichtete Vorkehrungen trifft, durch die die Stoffe ihre gefährdende oder schädigende Wirkung 
verlieren oder der Betrieb der Entwässerungseinrichtung nicht erschwert wird. In diesem Fall hat 
er der Gemeinde eine Beschreibung mit Plänen in doppelter Fertigung vorzulegen. 
(7) Leitet der Grundstückseigentümer Kondensat aus ölbefeuerten Brennwert-Heizkesseln oder 
aus gasbefeuerten Brennwert-Heizkesseln mit einer Nennwertleistung über 200 kW in die Ent-
wässerungseinrichtung ein, ist er verpflichtet, das Kondensat zu neutralisieren und der Gemeinde 
über die Funktionsfähigkeit der Neutralisationsanlage jährlich eine Bescheinigung eines Betrie-
bes nach § 2 Abs. 1 Satz 2 Schornsteinfeger-Handwerksgesetz oder eines geeigneten Fachbe-
triebs vorzulegen. 
(8) Besondere Vereinbarungen zwischen der Gemeinde und einem Verpflichteten, die das Ein-
leiten von Stoffen im Sinn des Abs. 1 durch entsprechende Vorkehrungen an der Entwässerungs-
einrichtung ermöglichen, bleiben vorbehalten. 
(9) Wenn Stoffe im Sinn des Abs. 1 in eine Grundstücksentwässerungsanlage oder in die Ent-
wässerungseinrichtung gelangen, ist dies der Gemeinde sofort anzuzeigen. 
 

§ 16 
Abscheider 

Sofern mit dem Abwasser Leichtflüssigkeiten (z. B. Benzin, Öle oder Fette) mitabgeschwemmt 
werden können, ist das Abwasser über in die Grundstücksentwässerungsanlage eingebaute 
Leichtflüssigkeits- bzw. Fettabscheider abzuleiten. Die Abscheider sind nach den allgemein an-
erkannten Regeln der Technik zu errichten, zu betreiben und regelmäßig zu warten. Die 
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Gemeinde kann den Nachweis der ordnungsgemäßen Eigenkontrolle, Wartung, Entleerung und 
Generalinspektion verlangen. Das Abscheidegut ist schadlos zu entsorgen. 
 

§ 17 
Untersuchung des Abwassers 

(1) Die Gemeinde kann über die Art und Menge des eingeleiteten oder einzuleitenden Abwassers 
Aufschluss verlangen. Bevor erstmals Abwasser eingeleitet oder wenn Art oder Menge des ein-
geleiteten Abwassers geändert werden, ist der Gemeinde auf Verlangen nachzuweisen, dass das 
Abwasser keine Stoffe enthält, die unter das Verbot des § 15 fallen. 
(2) Die Gemeinde kann eingeleitetes Abwasser jederzeit, auch periodisch, untersuchen lassen. 
Auf die Überwachung wird in der Regel verzichtet, soweit für die Einleitung in die Sammelkanali-
sation eine wasserrechtliche Genehmigung der Kreisverwaltungsbehörde vorliegt, die dafür vor-
geschriebenen Untersuchungen aus der Eigen- oder Selbstüberwachung ordnungsgemäß durch-
geführt und die Ergebnisse der Gemeinde vorgelegt werden. Die Gemeinde kann verlangen, dass 
die nach § 12 Abs. 4 eingebauten Überwachungseinrichtungen ordnungsgemäß betrieben und 
die Messergebnisse vorgelegt werden. 
 

§ 18 
Haftung 

(1) Die Gemeinde haftet unbeschadet Abs. 2 nicht für Schäden, die auf solchen Betriebsstörun-
gen beruhen, die sich auch bei ordnungsgemäßer Planung, Ausführung und Unterhaltung der 
Entwässerungseinrichtung nicht vermeiden lassen. Satz 1 gilt insbesondere auch für Schäden, 
die durch Rückstau hervorgerufen werden. 
(2) Die Gemeinde haftet für Schäden, die sich aus der Benutzung der Entwässerungseinrichtung 
ergeben, nur dann, wenn einer Person, deren sich die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Verpflichtun-
gen bedient, Vorsatz oder Fahrlässigkeit zur Last fällt. 
(3) Der Grundstückseigentümer und der Benutzer haben für die ordnungsgemäße Benutzung der 
Entwässerungseinrichtung einschließlich des Grundstücksanschlusses zu sorgen. 
(4) Wer den Vorschriften dieser Satzung oder einer Sondervereinbarung zuwiderhandelt, haftet 
der Gemeinde für alle ihr dadurch entstehenden Schäden und Nachteile. Dasselbe gilt für Schä-
den und Nachteile, die durch den mangelhaften Zustand der Grundstücksentwässerungsanlage 
oder des Grundstücksanschlusses verursacht werden, soweit dieser nach § 8 vom Grundstücks-
eigentümer herzustellen, zu verbessern, zu erneuern, zu ändern und zu unterhalten sowie still-
zulegen und zu beseitigen ist. Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuldner. 
 

§ 19 
Grundstücksbenutzung 

(1) Der Grundstückseigentümer hat das Anbringen und Verlegen von Leitungen einschließlich 
Zubehör zur Ableitung von Abwasser über sein im Einrichtungsgebiet liegendes Grundstück so-
wie sonstige Schutzmaßnahmen unentgeltlich zuzulassen, wenn und soweit diese Maßnahmen 
für die örtliche Abwasserbeseitigung erforderlich sind. Diese Pflicht betrifft nur Grundstücke, die 
an die Entwässerungseinrichtung angeschlossen oder anzuschließen sind, die vom Eigentümer 
im wirtschaftlichen Zusammenhang mit einem angeschlossenen oder zum Anschluss vorgese-
henen Grundstück genutzt werden oder für die die Möglichkeit der örtlichen Abwasserbeseitigung 
sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist. Die Verpflichtung entfällt, soweit die Inanspruchnahme der 
Grundstücke den Eigentümer in unzumutbarer Weise belasten würde. 
(2) Der Grundstückseigentümer ist rechtzeitig über Art und Umfang der beabsichtigten Inan-
spruchnahme seines Grundstücks zu benachrichtigen. 
(3) Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Anlagen verlangen, wenn sie an der bis-
herigen Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind. Die Kosten der Verlegung hat die Gemeinde zu 
tragen, soweit die Einrichtung nicht ausschließlich der Entsorgung des Grundstücks dient. 
(4) Die Abs. 1 bis 3 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege und Verkehrsflächen sowie für 
Grundstücke, die durch Planfeststellung für den Bau von öffentlichen Verkehrswegen und Ver-
kehrsflächen bestimmt sind. 
 

§ 20 
Betretungsrecht 

(1) Der Grundstückseigentümer und der Benutzer des Grundstücks haben zu dulden, dass zur 
Überwachung ihrer satzungsmäßigen und gesetzlichen Pflichten die mit dem Vollzug dieser Sat-
zung beauftragten Personen der Gemeinde zu angemessener Tageszeit Grundstücke, Gebäude, 
Anlagen, Einrichtungen, Wohnungen und Wohnräume im erforderlichen Umfang betreten; auf 
Verlangen haben sich diese Personen auszuweisen. Ihnen ist ungehindert Zugang zu allen 
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Anlagenteilen zu gewähren und sind die notwendigen Auskünfte zu erteilen. Der Grundstücksei-
gentümer und der Benutzer des Grundstücks werden nach Möglichkeit vorher verständigt; das 
gilt nicht für Probenahmen und Abwassermessungen. 
(2) Nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Betretungs- und Überwachungsrechte bleiben 
unberührt. 

§ 21 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung kann mit Geldbuße belegt werden, wer 
vorsätzlich 
1. eine der in § 10 Abs. 1, § 11 Abs. 1, Abs. 4 Sätze 1 und 3, § 12 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3, 

§ 15 Abs. 9, § 17 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Sätze 2 und 3 sowie § 20 Abs. 1 Satz 2 festge-
legten oder hierauf gestützten Anzeige-, Auskunfts-, Nachweis- oder Vorlagepflichten ver-
letzt, 

2. entgegen § 10 Abs. 3 Satz 1 vor Zustimmung der Gemeinde mit der Herstellung oder Ände-
rung der Grundstücksentwässerungsanlage beginnt, 

3. entgegen § 11 Abs. 3 Satz 1, § 12 Abs. 1 Satz 1 eine unrichtige Bestätigung ausstellt oder 
entgegen § 11 Abs. 4 Satz 1, § 12 Abs. 1 Satz 2 vorlegt, 

4. entgegen § 11 Abs. 3, Abs. 4 Sätze 1 und 3 vor Prüfung der Grundstücksentwässerungsan-
lage durch einen fachlich geeigneten Unternehmer oder vor Vorlage von dessen Bestätigung 
oder vor Prüfung durch die Gemeinde die Leitungen verdeckt oder einer Untersagung der 
Gemeinde nach § 11 Abs. 4 Satz 2 zuwiderhandelt, 

5. entgegen § 12 Abs. 1 Satz 1 die Grundstücksentwässerungsanlagen nicht innerhalb der vor-
gegebenen Fristen überprüfen lässt, 

6. entgegen den Vorschriften der §§ 14 und 15 Abwasser oder sonstige Stoffe in die Entwäs-
serungseinrichtung einleitet oder einbringt, 

7. entgegen § 20 Abs. 1 Satz 2 den mit dem Vollzug dieser Satzung beauftragten Personen der 
Gemeinde nicht ungehindert Zugang zu allen Anlagenteilen gewährt. 

(2) Nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Ordnungswidrigkeitentatbestände bleiben un-
berührt. 

§ 22 
Anordnungen für den Einzelfall; Zwangsmittel 

(1) Die Gemeinde kann zur Erfüllung der nach dieser Satzung bestehenden Verpflichtungen An-
ordnungen für den Einzelfall erlassen. 
(2) Für die Erzwingung der in dieser Satzung vorgeschriebenen Handlungen, eines Duldens oder 
Unterlassens gelten die Vorschriften des Bayerischen Verwaltungszustellungs- und Vollstre-
ckungsgesetzes. 

§ 23 
Inkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 10.06.2013 mit dem Stand der Änderungssatzung 
27.04.2015 außer Kraft. 

 
Gerolfingen, 04.06.2025 
Gemeinde Gerolfingen 
 
gez. Fickel, 1. Bürgermeister 
 
2. Bekanntmachung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerung der Ge-

meinde Gerolfingen (BGS – EWS) vom 03.06.2025 

Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes erlässt die Gemeinde Gerolfingen 
folgende Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung: 

§ 1 
Beitragserhebung 

Die Gemeinde erhebt zur Deckung ihres Aufwandes für die Herstellung der Entwässerungsein-
richtung einen Beitrag. 
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§ 2 
Beitragstatbestand 

Der Beitrag wird für bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte oder gewerblich nutzbare 
Grundstücke erhoben sowie für Grundstücke und befestigte Flächen, die keine entsprechende 
Nutzungsmöglichkeit aufweisen, auf denen aber tatsächlich Abwasser anfällt, wenn 

1. für sie nach § 4 EWS ein Recht zum Anschluss an die Entwässerungseinrichtung besteht  
  oder 

 2. sie – auch aufgrund einer Sondervereinbarung – an die Entwässerungseinrichtung tatsächlich 
angeschlossen sind. 

§ 3 
Entstehen der Beitragsschuld 

(1) 1Die Beitragsschuld entsteht mit Verwirklichung des Beitragstatbestandes. 2Ändern sich die 
für die Beitragsbemessung maßgeblichen Umstände im Sinn des Art. 5 Abs. 2a KAG, entsteht 
die – zusätzliche – Beitragsschuld mit dem Abschluss der Maßnahme. 
(2) Wird erstmals eine wirksame Satzung erlassen und ist der Beitragstatbestand vor dem Inkraft-
treten dieser Satzung erfüllt, entsteht die Beitragsschuld erst mit Inkrafttreten dieser Satzung. 

§ 4 
Beitragsschuldner 

Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Beitragsschuld Eigentümer des 
Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist. 

§ 5 
Beitragsmaßstab 

(1) 1Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche und der Geschossfläche der vorhandenen Ge-
bäude berechnet. 
2Die beitragspflichtige Grundstücksfläche wird bei Grundstücken von mindestens 2.500 m² Flä-
che (übergroße Grundstücke) in unbeplanten Gebieten bei bebauten Grundstücken auf das 5--
fache der beitragspflichtigen Geschossfläche, mindestens jedoch 2.500 m², bei unbebauten 
Grundstücken auf 2.500 m² begrenzt. 

(2) 1Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude in allen Geschossen zu ermit-
teln. 2Keller werden mit der vollen Fläche herangezogen. 3Dachgeschosse werden nur herange-
zogen, soweit sie ausgebaut sind. 
4Gebäude oder selbstständige Gebäudeteile, die nach der Art ihrer Nutzung keinen Bedarf nach 
Anschluss an die Schmutzwasserableitung auslösen oder die nicht angeschlossen werden dür-
fen, werden nicht herangezogen; das gilt nicht für Gebäude oder Gebäudeteile, die tatsächlich 
an die Schmutzwasserableitung angeschlossen sind. 5Balkone, Loggien und Terrassen bleiben 
außer Ansatz, wenn und soweit sie über die Gebäudefluchtlinie hinausragen. 

(3) 1Bei Grundstücken, für die eine gewerbliche Nutzung ohne Bebauung zulässig ist, sowie bei 
sonstigen unbebauten Grundstücken wird als Geschossfläche ein Viertel der Grundstücksfläche 
in Ansatz gebracht. 2Grundstücke, bei denen die zulässige oder die für die Beitragsbemessung 
maßgebliche vorhandene Bebauung im Verhältnis zur gewerblichen Nutzung nur untergeordnete 
Bedeutung hat, gelten als gewerblich genutzte unbebaute Grundstücke im Sinn des Satzes 1. 

(4) 1Ein zusätzlicher Beitrag entsteht mit der nachträglichen Änderung der für die Beitragsbemes-
sung maßgeblichen Umstände, soweit sich dadurch der Vorteil erhöht. 
2Eine Beitragspflicht entsteht insbesondere, 

 –  im Fall der Vergrößerung eines Grundstücks für die zusätzlichen Flächen, soweit für diese 
bisher noch keine Beiträge geleistet wurden, 

 –  im Falle der Geschossflächenvergrößerung für die zusätzlich geschaffenen Geschossflächen 
sowie im Falle des Abs. 1 Satz 2 für die sich aus ihrer Vervielfachung errechnende zusätzliche 
Grundstücksfläche, 

–  im Falle der Nutzungsänderung eines bisher beitragsfreien Gebäudes oder Gebäudeteils im 
Sinn des § 5 Abs. 2 Satz 4, soweit infolge der Nutzungsänderung die Voraussetzungen für die 
Beitragsfreiheit entfallen. 
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(5) 1Wird ein unbebautes Grundstück, für das ein Beitrag nach Abs. 3 festgesetzt worden ist, 
später bebaut, so wird der Beitrag nach Abzug der nach Absatz 3 berücksichtigten Geschossflä-
chen und den nach Abs. 1 Satz 2 begrenzten Grundstücksflächen neu berechnet. 2Dieser Betrag 
ist nachzuentrichten. 
3Ergibt die Gegenüberstellung ein Weniger an Geschossflächen, so ist für die Berechnung des 
Erstattungsbetrages auf den Beitragssatz abzustellen, nach dem der ursprüngliche Beitrag ent-
richtet wurde. 

§ 6 
Beitragssatz 

(1) Der Beitrag beträgt 
a) pro m² Grundstücksfläche 1,89 € 

 b) pro m² Geschossfläche   10,99 €. 
(2) 1Für Grundstücke, von denen kein Niederschlagswasser eingeleitet werden darf, wird der 
Grundstücksflächenbeitrag nicht erhoben. 2Fällt diese Beschränkung weg, wird der Grundstücks-
flächenbeitrag nacherhoben. 

§ 7 
Fälligkeit 

Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig. 

§ 8 
Beitragsablösung 

1Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Beitragspflicht abgelöst werden. 2Der Ablösungsbetrag 
richtet sich nach der voraussichtlichen Höhe des Beitrags. 3Ein Rechtsanspruch auf Ablösung 
besteht nicht. 

§ 9 
Gebührenerhebung 

Die Gemeinde erhebt für die Benutzung der Entwässerungseinrichtung Grundgebühren und Ein-
leitungsgebühren. 

§ 10 
Grundgebühr 

(1) 1Die Grundgebühr wird nach dem Dauerdurchfluss (Q3) der verwendeten Wasserzähler im 
Sinne von § 19 WAS berechnet. 2Befinden sich auf einem Grundstück nicht nur vorübergehend 
mehrere Wasseranschlüsse, wird die Grundgebühr nach der Summe des Dauerdurchflusses der 
einzelnen Wasserzähler berechnet 3Soweit Wasserzähler nicht eingebaut sind, wird der Dauer-
durchfluss geschätzt, der nötig wäre, um die mögliche Wasserentnahme messen zu können. 

(2) 1Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern mit Dauerdurchfluss 

bis 4 m³/h   96,00 €/Jahr, 

bis 10 m³/h 144,00 €/Jahr, 

bis 16 m³/h 192,00 €/Jahr, 

über 16 m³/h 296,00 €/Jahr. 

§ 11 
Einleitungsgebühr 

(1) 1Die Einleitungsgebühr wird nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze nach der Menge der 
Abwässer berechnet, die der Entwässerungseinrichtung von den angeschlossenen Grundstü-
cken zugeführt werden. 2Die Gebühr beträgt 2,20 € pro Kubikmeter Abwasser. 
(2) 1Als Abwassermenge gelten die dem Grundstück aus der Wasserversorgungseinrichtung und 
aus der Eigengewinnungsanlage zugeführten Wassermengen abzüglich der nachweislich auf 
dem Grundstück verbrauchten oder zurückgehaltenen Wassermengen, soweit der Abzug nicht 
nach Abs. 4 ausgeschlossen ist. 
2Die Wassermengen werden durch geeichten Wasserzähler ermittelt. 
3Sie sind von der Gemeinde zu schätzen, wenn 

 1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, oder 
 2. der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht ermöglicht wird, oder 



- 12 - 
 
 3. sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass ein Wasserzähler den wirklichen Wasser-

verbrauch bzw. die eingeleitete Abwassermenge nicht angibt. 
4Werden die Wassermengen nicht vollständig über Wasserzähler erfasst, werden als dem Grund-
stück aus der Eigengewinnungsanlage zugeführte Wassermenge pauschal 15 m³ pro Jahr und 
Einwohner, der zum Stichtag 01. Januar des Jahres mit Wohnsitz auf dem heranzuziehenden 
Grundstück gemeldet ist, neben der tatsächlich aus der öffentlichen Wasserversorgung abge-
nommenen angesetzt, insgesamt aber nicht weniger als 36 m³ pro Jahr und Einwohner. 5In be-
gründeten Einzelfällen sind ergänzende höhere Schätzungen möglich. 6Es steht dem Gebühren-
pflichtigen frei, den Nachweis eines niedrigeren Wasserverbrauchs bzw. einer niedrigeren einge-
leiteten Abwassermenge zu führen; Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend. 
(3) 1Der Nachweis der verbrauchten und der zurückgehaltenen Wassermengen obliegt dem Ge-
bührenpflichtigen. 2Er ist grundsätzlich durch geeichte und verplombte Wasserzähler zu führen, 
die der Gebührenpflichtige auf eigene Kosten zu installieren hat. 3Bei landwirtschaftlichen Betrie-
ben mit Viehhaltung gilt für jedes Stück Großvieh bzw. für jede Großvieheinheit eine Wasser-
menge von 18 m³/Jahr als nachgewiesen. 4Maßgebend ist die im Vorjahr durchschnittlich gehal-
tene Viehzahl. 5Der Nachweis der Viehzahl obliegt dem Gebührenpflichtigen; er kann durch Vor-
lage des Bescheids der Tierseuchenkasse erbracht werden. 
(4) Vom Abzug nach Abs. 3 sind ausgeschlossen 

 a) Wassermengen bis zu 12 m³ jährlich, 
 b) das hauswirtschaftlich genutzte Wasser und 
 c) das zur Speisung von Heizungsanlagen verbrauchte Wasser. 

(5) 1Im Fall des § 11 Abs. 3 Sätze 3 bis 5 ist der Abzug auch insoweit begrenzt, als der Wasser-
verbrauch 36 m³ pro Jahr und Einwohner, der zum Stichtag 01. Januar des Jahres mit Wohnsitz 
auf dem heranzuziehenden Grundstück gemeldet ist, unterschreiten würde. 2In begründeten Ein-
zelfällen sind ergänzende höhere betriebsbezogene Schätzungen möglich. 

§ 12 
Entstehen der Gebührenschuld 

(1) Die Einleitungsgebühr entsteht mit jeder Einleitung von Abwasser in die Entwässerungsein-
richtung. 

(2) 1Die Grundgebühr entsteht erstmals mit dem Tag, der auf den Zeitpunkt der betriebsfertigen 
Herstellung des Anschlusses folgt. 2Der Tag wird im erstmals ergehenden Bescheid bestimmt. 
3Im Übrigen entsteht die Grundgebühr mit dem Beginn eines jeden Tages in Höhe eines Tages-
bruchteils der Jahresgrundgebührenschuld neu. 

§ 13 
Gebührenschuldner 

(1) Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Gebührenschuld Eigentümer 
des Grundstücks oder ähnlich zur Nutzung des Grundstücks dinglich berechtigt ist. 
(2) Gebührenschuldner ist auch der Inhaber eines auf dem Grundstück befindlichen Betriebs. 
(3) Gebührenschuldner ist auch die Wohnungseigentümergemeinschaft. 
(4) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 
(5) Die Gebührenschuld ruht für alle Gebührenschulden, die gegenüber den in den Abs. 1 bis 4 

genannten Gebührenschuldnern festgesetzt worden sind, als öffentliche Last auf dem Grund-
stück bzw. dem Erbbaurecht (Art. 8 Abs. 8 i. V. m. Art. 5 Abs. 7 KAG). 

§ 14 
Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung 

(1) 1Die Einleitung wird jährlich abgerechnet. 2Die Grund- und die Einleitungsgebühr werden ei-
nen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. 
(2) 1Auf die Gebührenschuld sind zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November jedes 
Jahres Vorauszahlungen in Höhe eines Viertels des Jahresverbrauchs der Jahresabrechnung 
des Vorjahres zu leisten. 2Fehlt eine solche Vorjahresabrechnung, so setzt die Gemeinde die 
Höhe der Vorauszahlungen unter Schätzung der Jahresgesamteinleitung fest. 

§ 15 
Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner 

Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind verpflichtet, der Gemeinde für die Höhe der Abgabe 
maßgebliche Veränderungen unverzüglich zu melden und über den Umfang dieser Veränderun-
gen – auf Verlangen auch unter Vorlage entsprechender Unterlagen – Auskunft zu erteilen. 
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§ 16 
Inkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 05.10.2005 mit dem Stand der Änderungssatzung vom 
06.12.2023 außer Kraft. 

Gerolfingen, 04.06.2025 
Gemeinde Gerolfingen 

 
gez. Fickel, 1. Bürgermeister 

 
3. Bekanntmachung der Beitragssatzung für die Verbesserung und Erneuerung der 

Entwässerungseinrichtung der Gemeinde Gerolfingen (VES-EWS) vom 03.06.2025 
Die Gemeinde Gerolfingen erlässt auf Grund des Art. 5 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) 
folgende Satzung: 

§ 1 
Beitragserhebung 

(1) Die Gemeinde erhebt einen Beitrag zur Deckung ihres Aufwandes für die Verbesserung und 
Erneuerung der Entwässerungseinrichtung durch Maßnahmen, mit denen die Funktionsfähigkeit 
sowie die Qualität und Leistungsfähigkeit der Einrichtung insgesamt verbessert werden.  
Dies geschah durch die Erneuerung des bestehenden Mischwasserkanalsystems im Ortsteil Auf-
kirchen - und dessen Umwandlung in ein modifiziertes Trennsystem. Das bestehende Mischwas-
sersystem war in einem schlechten baulichen Zustand. Die Verbesserungs- und Erneuerungs-
maßnahmen umfassen zusätzlich auch die Herstellung eines neuen Mischwasserkanals im Bau-
gebiet Süd des Ortsteils Aufkirchen und die Erneuerung der Grundstücksanschlüsse (vom Kanal 
bis zur Grundstücksgrenze) für insgesamt 51 Grundstücke. Die Rohre des Hauptkanals wurden 
parallel neu in einem Graben verlegt; und die dort befindlichen Teile des Altkanals wurden 
zurückgebaut. Der restliche Altkanal wurde mit Fließbeton verfüllt. 

Die Verbesserungs- und Erneuerungsmaßnahmen im Ortsteil Aufkirchen umfassen im Einzelnen 
den/die  
a) Neubau Regenwasserkanal 
b) Neubau Schmutzwasserkanals 
c) Neubau Mischwasserkanal 
d) Neuherstellung von Grundstücksanschlüssen 
e) Durchführung von Straßenbauarbeiten.  
Im Einzelnen: 

Zu a) Neubau Regenwasserkanal  
Neue Regenwasserkanalhaltungen wurden auf einer Gesamtlänge von 1.042,09 m verlegt.  
Davon  
Haltungen PP DN 315, Gesamtlänge 397,83 m:  
 Beginn bei Haus Nr. 101 = R100 — R105 — R110 — R115 = weiter mit DN 400 
 Beginn bei Haus Nr. 156 = R112 — R113 — R114 — R115 = weiter mit DN 400  
 Beginn bei Haus Nr. 61 = R200 — R210 — R215 — R220 — R225 — R230 = weiter mit  

DN 400. 
Haltungen SB DN 400, Gesamtlänge 543,78 m:  
 Übergang von DN 315 = R115 — R116 — R120 — R125 — R130 — R135 — R140 — R145 

— R150 — R155 — R160 — R162 — R165 — R170 — R175 — R175.1 = Einbindung in 
Mischwasserkanal Bestand Rue_IV — 36a  

 Übergang von DN 315 = R230 — R235 — R240 — R245 — R250 — R255 = weiter mit  
DN 400. 

Haltungen SB DN 500, Gesamtlänge 95,48 m:  
Übergang von DN 400 = R255 — R260 — R265 — R270 — R275. 
Zusätzlich wurden 36 neue Stahlbetonschächte mit einem Durchmesser DN 1000 verbaut. Und 
die 5 alten Regenwasserschächte wurden rückgebaut.  

Zu b) Neubau eines Schmutzwasserkanals 
Neue Schmutzwasserkanalhaltungen wurden auf einer Gesamtlänge von 768,45 m verlegt. Da-
von  
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Haltungen PP DN 200, Gesamtlänge 14,64 m:  
 Übergang von DN 315 = S160 — S165 = weiter mit DN 315. 
Haltungen PP DN 250, Gesamtlänge 53,53 m:  
 Übergang von DN 315 = S160 — S200 — S205 — 34 = Anbindung an Mischwasserkanal 

Bestand West.  
Haltungen PP DN 315, Gesamtlänge 700,28 m:  
 Beginn bei Haus Nr. 101 = S100 — S105 — S110 — S115 — S116 — S120 — S125 — S130 

— S135 — S140 — S145 — S150 — S155 — S160 = weiter mit DN 200 und DN 250 
 Übergang von DN 200 = S165 — S170 — S175 — S180 — S185 — S190 — 48 = Anbindung 

an Mischwasserkanal Bestand Ost 
 Beginn bei Haus Nr. 156 = S111 — S112 — S113 — S115.  

Zusätzlich wurden 26 neue Stahlbetonschächte mit einem Durchmesser DN 1000 verbaut. Und 
die 18 alten Mischwasserschächte wurden rückgebaut. 

Zu c) Neubau Mischwasserkanal 
Die neue Mischwasserkanalhaltung wurde auf einer Gesamtlänge von 62,57 m verlegt.  
Haltung PP DN 400, Gesamtlänge 62,57 m:  
 Beginn bei Haus Nr. 103 = S69 (Bestand) - 69.1 - 71.1. 
 

Zusätzlich wurden 2 neue Stahlbetonschächte mit einem Durchmesser DN 1000 verbaut.  

Zu d) Neuherstellung von Grundstücksanschlüssen 
Für insgesamt 51 Grundstücke wurden Hausanschlüsse (vom Kanal bis zur Grundstücksgrenze) 
mit einer Gesamtlänge von ca. 500 m verlegt. 

Zu e) Durchführung von Straßenbauarbeiten 
Der Asphalt wurde, soweit es für die Verlegungsarbeiten erforderlich war, ausgebaut. Die Lei-
tungsgräben hatten bei einer parallelen Verlegung eine Breite von bis zu 3,0 m. Der Regenwas-
serkanal wurde mit einer Tiefe von 1,2 m bis 3,5 m verlegt. Der Schmutzwasserkanal wurde mit 
einer Tiefe von 0,9 m bis 3,8 m verlegt.  
(2) Zusammenhänge, Sinn und Vorteile der vorstehend in Abs. 1 im Einzelnen aufgeführten Maß-
nahmen sind aus dem Erläuterungsbericht des Ingenieurbüros Heller GmbH, Herrieden, vom 
13.05.2025 zu ersehen. Darauf wird auch zur näheren Bestimmung der vorstehend Abs. 1 auf-
geführten Maßnahmen erläuternd Bezug genommen. 
Die örtliche Belegenheit der Maßnahmen ist aus den Bestandslageplänen Kanalisation Teil 01 bis 
03 der Fa. Carl Heuchel GmbH & Co. KG vom 25.07.2023 zu ersehen; auch darauf wird zur 
näheren Bestimmung der in Abs. 1 aufgeführten Maßnahmen erläuternd Bezug genommen.  
Die vorstehend Abs. 1 aufgeführten Maßnahmen und die Höhe des dazu jeweils ermittelten bei-
tragsfähigen (umlagefähigen) Investitionsaufwandes sind Grundlage der vom Beratungsbüro 
Schneider & Zajontz, 91171 Greding, erstellten Beitragskalkulation vom 09.05.2025; auch darauf 
wird erläuternd Bezug genommen. 
Ein Abdruck der vorstehend in Bezug genommenen Unterlagen (Erläuterungsbericht Ingenieur-
büro, Bestandslageplänen Kanalisation Teil 01 bis 03 und Beitragskalkulation) kann wegen ihres 
Umfangs in dieser Bekanntmachung nicht erfolgen. Diese Unterlagen werden in den Räumlich-
keiten der Verwaltungsgemeinschaft Hesselberg (Wittelshofener Straße 30, 91725 Ehingen, 
Raum Nummer 1.3) archivmäßig verwahrt und sind dort während der Dienststunden allgemein 
zugänglich. 

§ 2 
Beitragstatbestand 

Der Beitrag wird für bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte oder gewerblich nutzbare 
Grundstücke erhoben sowie für Grundstücke und befestigte Flächen, die keine entsprechende 
Nutzungsmöglichkeit aufweisen, auf denen aber tatsächlich Abwasser anfällt, wenn 
1. für sie nach § 4 EWS ein Recht zum Anschluss an die Entwässerungseinrichtung besteht oder 
2. sie – auch aufgrund einer Sondervereinbarung – an die Entwässerungseinrichtung tatsächlich 
angeschlossen sind. 

§ 3 
Entstehen der Beitragsschuld 

(1) Die Beitragsschuld entsteht, wenn die Verbesserungs- und Erneuerungsmaßnahmen tatsäch-
lich beendet sind. Wenn der in Satz 1 genannte Zeitpunkt vor dem Inkrafttreten dieser Satzung 
liegt, entsteht die Beitragspflicht erst mit Inkrafttreten dieser Satzung. 
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(2) Wenn die Baumaßnahme bereits begonnen wurde, kann die Gemeinde schon vor dem Ent-
stehen der Beitragsschuld Vorauszahlungen auf die voraussichtlich zu zahlenden Beiträge ver-
langen. 

§ 4 
Beitragsschuldner 

Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Beitragsschuld Eigentümer des 
Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist. 

§ 5 
Beitragsmaßstab 

(1) Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche und der Geschossfläche der vorhandenen Ge-
bäude berechnet. Die beitragspflichtige Grundstücksfläche wird bei Grundstücken von mindes-
tens 2.500 m² Fläche (übergroße Grundstücke) in unbeplanten Gebieten bei bebauten Grundstü-
cken auf das 5-fache der beitragspflichtigen Geschossfläche, mindestens jedoch 2.500 m², bei 
unbebauten Grundstücken auf 2.500 m² begrenzt. 
(2) Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude in allen Geschossen zu ermit-
teln. Keller werden mit der vollen Fläche herangezogen. Dachgeschosse werden nur herangezo-
gen, soweit sie ausgebaut sind. Gebäude oder selbstständige Gebäudeteile, die nach der Art 
ihrer Nutzung keinen Bedarf nach Anschluss an die Schmutzwasserableitung auslösen oder die 
nicht angeschlossen werden dürfen, werden nicht herangezogen; das gilt nicht für Gebäude oder 
Gebäudeteile, die tatsächlich an die Schmutzwasserableitung angeschlossen sind. Balkone, Log-
gien und Terrassen bleiben außer Ansatz, wenn und soweit sie über die Gebäudefluchtlinie hin-
ausragen. 
(3) Bei Grundstücken, für die eine gewerbliche Nutzung ohne Bebauung zulässig ist, sowie bei 
sonstigen unbebauten Grundstücken wird als Geschossfläche ein Viertel der Grundstücksfläche 
in Ansatz gebracht. Grundstücke, bei denen die zulässige oder die für die Beitragsbemessung 
maßgebliche vorhandene Bebauung im Verhältnis zur gewerblichen Nutzung nur untergeordnete 
Bedeutung hat, gelten als gewerblich genutzte unbebaute Grundstücke im Sinn des Satzes 1. 

 

§ 6 
Beitragssatz 

(1) Der Beitrag beträgt 
a) pro m² Grundstücksfläche 0,45 € 
b) pro m² Geschossfläche   2,04 €. 
(2) Für Grundstücke, von denen kein Niederschlagswasser eingeleitet werden darf, wird der 
Grundstücksflächenbeitrag nicht erhoben. Fällt diese Beschränkung weg, wird der Grundstücks-
flächenbeitrag nacherhoben. 

§ 7 
Fälligkeit 

Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig. 
§ 8 

Beitragsablösung 
Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Beitragspflicht abgelöst werden. Der Ablösungsbetrag 
richtet sich nach der voraussichtlichen Höhe des Beitrags. Ein Rechtsanspruch auf Ablösung be-
steht nicht. 

§ 9 
Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner 

Die Beitragsschuldner sind verpflichtet, der Gemeinde für die Höhe der Abgabe maßgebliche 
Veränderungen unverzüglich zu melden und über den Umfang dieser Veränderungen – auf Ver-
langen auch unter Vorlage entsprechender Unterlagen – Auskunft zu erteilen. 

 

§ 10 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
Gerolfingen, 04.06.2025 
Gemeinde Gerolfingen 

 
gez. Fickel, 1. Bürgermeister 
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4. Grundsteuer 2025 – Erlass Kleinbeträge 

Von der Gemeinde wird auf die Erhebung der Grundsteuer ab 2025 bei einer  
Jahressteuer kleiner 3 € verzichtet. In diesen Fällen wird die Grundsteuer nicht per Lastschrift 
eingezogen und muss auch nicht überwiesen werden.  
Die Beträge werden von der Gemeinde aus verwaltungsökonomischen Gründen erlassen. 

 
5. Stellenausschreibung Zweckverband Hesselberg-Gruppe 

Arbeiten im südlichen Hesselbergraum –  
werden Sie Teil einer verantwortungsvollen Aufgabe 

Wir sind der künftige regionale Wasserversorger für ca. 11.000 Einwohner und befinden uns ak-
tuell in der Zusammenschlussvorbereitung (Stadt Wassertrüdingen, Zweckverbände Rastberg-
Gruppe und Hesselberg-Gruppe). 
Seien Sie von Anfang an mit im neuen Team und begleiten Sie uns bei einer sehr interessanten 
Aufgabe. 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
Mitarbeiter/innen (m/w/d) 
in Voll- oder Teilzeit für die neu aufzubauende Verwaltung. 

Stellenbeschreibung 

DIE AUFGABENBEREICHE UMFASSEN IM WESENTLICHEN: 
- Mitwirkung bei der Koordination des laufenden Zusammenschlussverfahrens 
- Sachbearbeitung im Bereich Personal 
- Sachbearbeitung im Bereich Gebühren und Beiträge 
- Sachbearbeitung im Bereich der kommunalen Finanzwirtschaft 

DAS BRINGEN SIE MIT: 
- wünschenswert eine Qualifikation in einer Ausbildungsrichtung für kommunale Verwaltungen 
- Einsatzfreude, Belastbarkeit, Selbstständigkeit, Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit – bei einer 

flexiblen Aufgabenverteilung 
- Bereitschaft zur Eigenverantwortlichkeit 
- EDV-Kenntnisse – allgemein und Fachprogramme 
- ggfs. Bereitschaft zur Teilnahme an abendlichen Sitzungen 

Diese Position eignet sich in besonderer Weise für Nachwuchskräfte, die bereit sind, Verantwor-
tung zu übernehmen und sich weiterzuentwickeln. 

WIR HABEN ZU BIETEN: 
- unbefristeter und krisensicherer Arbeitsplatz 
- interessantes / vielseitiges Aufgabengebiet 
- eine Position mit Gestaltungsspielraum 
- Gleitzeitregelung 
- leistungsgerechte Vergütung des öffentlichen Dienstes 

Haben wir Ihr Interesse geweckt… 

… wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen bis 18. Juli 2025 – zu 
senden an: 
Zweckverband Hesselberg-Gruppe 
Wittelshofener Straße 30 
91725 Ehingen 

oder an 

poststelle@hesselberg-gruppe.de (nur pdf-Dateien). 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Herr Kaußler (09832/7065170) zur Verfügung.  

Menschen mit Schwerbehinderung werden bei gleicher Eignung vorrangig berücksichtigt. 
Bitte beachten Sie, dass die Bewerbungsunterlagen nicht zurückgesandt werden – senden Sie 
uns daher bitte KEINE Originale. (Die Bewerbungsunterlagen werden spätestens sechs Monate 
nach Abschluss des Stellenbesetzungsverfahrens vernichtet oder gelöscht). 
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6. Verunreinigungen durch Hundekot und Pferdeäpfel 

Die Gemeinde erhält immer wieder Beschwerden über Verunreinigungen durch Hundekot und 
Pferdeäpfel auf öffentlichen Straßen, Wegen und Grünflächen sowie in privaten Vorgärten.  
Von Hunden und Pferden verursachte Verunreinigungen sind unverzüglich von den Hal-
tern oder von der jeweils verantwortlichen Person zu beseitigen.  
Die Beseitigung von Hundekot bzw. Pferdeäpfel ist auch den Bauhofmitarbeitern der Gemeinde 
nicht zuzumuten. Im Rathaus und an den vorhandenen Stationen werden kostenlos sog. „Hun-
dekotbeutel“ abgegeben. 

Außerdem muss leider festgestellt werden, dass Hunde ohne Aufsicht freilaufen. Dieser Zustand 
ist nicht hinnehmbar. Hundehalter müssen hier mit Anzeigen rechnen. 

7. Freie Sicht nach allen Seiten 
Anpflanzungen beleben und verschönern das Ortsbild und tragen zur Verbesserung der Lebens-
räume für Mensch und Tier bei. Leider können durch Anpflanzungen aber auch Gefahrensituati-
onen hervorgerufen werden.  

Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, müssen die am Straßenrand beteiligten Personen 
und Fahrzeuge die öffentlichen Straßenflächen ungehindert benutzen können. Öffentliche Stra-
ßenflächen sind nicht nur Fahrbahnen, sondern auch Geh- und Radwege. 

Durch hereinragende Anpflanzungen kann eine Gefährdung der Verkehrsteilnehmer eintreten, z. 
B. dann, wenn ein Fußgänger aus diesem Grund auf die Fahrbahn ausweicht. Im Interesse der 
Verkehrssicherheit sind die Bepflanzungen auf das notwendige Maß zurückzuschneiden. 

Ganzjährig müssen folgende lichte Räume frei bleiben: 

4,50 m  über der gesamten Fahrbahn 

2,50 m  über Rad- oder Gehwegen 

Das Lichtraumprofil an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen ist im folgenden Schaubild dar-
gestellt. 

Daneben dürfen auch Verkehrszeichen nicht 
verdeckt werden. Die Anpflanzungen sind so 
zurückzuschneiden, dass das Verkehrszeichen 
von den Verkehrsteilnehmern stets rechtzeitig 
wahrgenommen werden kann. 

Straßenlaternen sind oft durch Äste und Blätter 
aus Privatgrundstücken derart eingewachsen, 
dass deren Leuchtkraft beeinträchtigt ist. Auch 
hier gilt, dass die Äste so zurückzuschneiden 
sind, dass die Straßenlaterne in ihrer Funktion 
nicht beeinträchtigt ist. 

Zur Vermeidung von Schadenersatzansprüchen sind die Grundstückseigentümer verpflichtet, die 
störenden Anpflanzungen zurückzuschneiden.  

8. Ferienprogramm 
Gemeinsam haben die Gemeinden Gerolfingen und Wittelshofen wieder ein vielseitiges Ferien-
programm erstellt. Dieses wird an die Haushalte mit Kindern direkt verteilt. 

 
 

gez.  
Fickel 
1. Bürgermeister 
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Nichtamtlicher Teil 
 
1. Fördermittel nutzen - Wie Flächeneigentümer ihre Wiesen und Äcker klimafit ma-

chen können 
Infoabend am 24. Juli in Gerolfingen – TreePlantingProjects, die Region Hesselberg und 
das Amt für Ländliche Entwicklung zeigen wie es funktioniert 

Wie mache ich meine Flächen zukunftsfähig? Diese Frage stellen sich immer mehr Eigentümern 
von Wiesen, Äckern und Brachflächen angesichts von Klimawandel und Artensterben. 

Am Donnerstag, den 24. Juli 2025 um 20 Uhr lädt die gemeinnützige Organisation TreePlanting-
Projects gemeinsam mit der Region Hesselberg und dem Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) 
zu einem kostenfreien Infoabend in den Veranstaltungsraum der Freiwilligen Feuerwehr 
Gerolfingen, Aufkirchen Haus-Nr. 163 (neues FFW-Haus) ein. 

Der Vortrag richtet sich an Besitzer ländlicher Flächen, die ihre Grundstücke klimastabil aufwerten 
und ökologisch entwickeln möchten. 

TreePlantingProjects wird zeigen, welche Maßnahmen möglich sind, um die eigenen Flächen fit 
für die veränderten Klimabedingungen zu machen und welche Fördermittel vom Land zur Verfü-
gung stehen. Johannes Haßler vom ALE wird vor Ort sein und Fragen der Teilnehmenden beant-
worten. 

TreePlantingProjects unterstützt Interessierte ganz konkret bei: 
• der Beratung und Planung individueller Maßnahmen 
• der Antragsstellung für Fördermittel beim ALE 
• der Einholung der notwendigen Genehmigungen 
• der kompletten praktischen Umsetzung der Projekte 

Mögliche Maßnahmen, die über Förderprogramme gefördert werden können, sind u. a.: 
• Heckenpflanzungen – Schutz vor Erosion, Förderung der Artenvielfalt 
• Streuobstwiesen – Lebensraum für Insekten und leckere Früchte 
• Feldgehölze & Waldränder – Verbesserung des Mikroklimas und Wasserrückhalts 
• Kleine Biotope – Schaffung von Lebensräumen mit geringem Pflegeaufwand 
• Altholzhaufen, Eidechsenburgen, Steinhaufen – Schutz für Nützlinge und Kleintiere 
Die Veranstaltung wird über das Regionalmanagement der Region Hesselberg gefördert. 

Weitere Informationen: 
TreePlantingProjects – gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt), Andorf 32, 90599 Dietenhofen 
www.treeplantingprojects.com 
 

2. Veranstaltungen im Juli laut Veranstaltungskalender 

Sa 05.07.2025 Gasthaus Lotter Hoffest 
Gasthaus  

Lotter 
18:00 Uhr  

Fr-
So 

11.-
13.07.2025 

Krieger- und Reser-
vistenkameraden  

Gerolfingen 
Biwak Hesselberg   

So 13.07.2025 
Römerpark  
Ruffenhofen 

Die Malla erzählt: Sagen 
und Geschichten vom  

Hesselberg,  
Römern und Limes 

LIMESEUM 19:00 Uhr 

Sa 26.07.2025 SC Aufkirchen Sommerturnier Sportgelände   

Sa 26.07.2025 
Chöre Querbeet  

Gerolfingen 
Festival 

EBZ  
Hesselberg 

19:30 Uhr 

So 27.07.2025 FFW Gerolfingen  Floriansfest FFW-Haus  09:30 Uhr 

So 03.08.2025 
Römerpark 

 Ruffenhofen 
Flohmarkt für Kinder LIMESEUM 11:00 Uhr 

 

Redaktionsschluss für das nächste Mitteilungsblatt ist Mittwoch, 23.07.2025 
Beiträge für das Mitteilungsblatt bitte an poststelle@vg-hesselberg.de 


